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Bezeichnung ö nö öbF 

 

Einrichtung der evtl. IGS am Schulzentrum West als Ganztagsschule 
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B e r a t u n g s f o l g e Abstimmungsergebnis 

Gremium Datum Ja Nein Enth 

Ausschuss für Familie, Kindertagesstätten, Schulen und Sport 07.09.2022 13 1 1 

Verwaltungsausschuss 21.09.2022    

Rat 28.09.2022 23 15 0 

 

 

B e t e i l i g t e   O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t e n U n t e r s c h r i f t e n 

 

U n t e r s c h r i f t e n 

Abteilungsleitung Fachbereichsleitung Dezernatsleitung Fachbereichsleitung 1 Oberbürgermeister 

     

  

Stadt Hameln 

62 Schulen und Sport 
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B e s c h l u s s v o r s c h l a g 161/2022 

 
Vorbehaltlich der Genehmigung des Antrags auf Errichtung einer Integrierten Gesamtschule am 
Standort der „Theodor-Heuss-Realschule“ wird die Verwaltung beauftragt, den Betrieb als Ganztags-
schule gemäß § 23 Niedersächsisches Schulgesetz zu beantragen.  
 

B e g r ü n d u n g 161/2022 

 
In seiner Sitzung am 23.03.2022 hat der Rat der Stadt Hameln beschlossen, eine zweite Integrierte 
Gesamtschule (IGS) in der Stadt Hameln am Standort der derzeitigen „Theodor-Heuss-Realschule“ 
zum Schuljahresbeginn 2023/2024 zu errichten.  
Mit der Betriebsaufnahme einer IGS West sollen gleichzeitig die Realschule an dem Standort und die 
Sekundarstufe der GOBS Pestalozzi-Schule auslaufen. 
 
Sowohl die „Theodor-Heuss-Realschule“ als auch die „Pestalozzischule“ sind bereits Ganztagsschu-
len und die infrastrukturellen Einrichtungen für einen Ganztagsbetrieb (z.B. Mensa) am Standort der 
„Theodor-Heuss-Realschule“ vorhanden. Der Bedarf für einen Ganztag ist vorhanden. 
 
Die Führung einer allgemeinbildenden Schule als Ganztagsschule bedarf eines Antrages des Schul-
trägers. Neben einem geeigneten Ganztagsschulkonzept müssen auch die personellen, organisatori-
schen und sächlichen Voraussetzungen vorliegen, wobei das Ganztagsschulkonzept nachgereicht 
werden kann. 
Die Frist für eine solche Antragstellung zum Schuljahr 2023/2024 endet am 01.12.2022 (Rd.Erl. d. MK 
v. 01.08.2014, „Die Arbeit in der Ganztagsschule“). 
 
Eine Entscheidung über den Antrag auf Errichtung einer Integrierten Gesamtschule in der Stadt Ha-
meln am Standort der „Theodor-Heuss-Realschule“ unter gleichzeitiger Aufhebung der dortigen Real-
schule und des Oberschulzweiges der Pestalozzischule liegt noch nicht vor. Aus Gründen der Frist-
wahrung soll daher vorsorglich und vorbehaltlich dieser Entscheidung ein Antrag auf Führung der 
möglichen IGS am Standort West als Ganztagsschule gestellt werden. 
 
Aufgrund der kurzfristigen Umsetzung liegt aktuell noch kein Ganztagsschulkonzept vor. Dies wird 
nach Antragstellung beim RLSB nachgereicht.  
 
 
Personelle Auswirkungen 

 Nein 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 Nein. Keine Mehrkosten, die über die Kosten für die Errichtung der IGS West hinausgehen. Auch 
die Theodor-Heuss-Realschule und die Pestalozzi-Schule werden aktuell als Ganztagsschulen 
betrieben. 
 

Organisatorische Auswirkungen 

 Nein 
 
Ökologische Auswirkungen   (zusätzlich Angabe in t CO2-Äquivalent, soweit möglich) 

 Nein 

 

Ä n d e r u n g e n   /   E r g ä n z u n g e n 161/2022 

 

 


